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ü 24/7 Krisen Support-Hotline durch IT-Experten, damit Sie schnellstmöglich wieder handlungsfähig 

sind

Übernahme von Kosten:

ü für Datenwiederherstellung (auch bei Vorsatz durch Mitarbeiter/-innen)

ü für die eigene Betriebsunterbrechung (auch bei Vorsatz durch Mitarbeiter/-innen)

ü für Forensische Dienstleistungen bereits bei begründetem Verdacht

ü von Kunden/Dritten wegen Datenschutz-/Vertraulichkeitsverletzungen

ü der Kreditkartenindustrie wegen Verletzung gewerblicher Schutzrechte und Sicherheitsstandards

ü wegen Datenschutzverletzungen

Geben Sie sich nicht 
mit weniger zufrieden.

IM ÜBERBLICK
CYBERSCHUTZ
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Schutz vor den finanziellen Folgen bei der Nutzung von Online-Technologie 
für Unternehmen bis 5 Mio. EUR Jahresumsatz



Ø Existiert ein (auch externer) Datenschutzbeauftragter?

Ø Werden Mitarbeiter regelmäßig (mindestens 1 x jährlich) zur Informationssicherheit und Cyber-

Sicherheit sensibilisiert?

Ø Existieren Richtlinien oder Vorgaben zum Umgang mit Passwörtern?

Ø Werden eine Firewall und eine Antischadsoftware verwendet, überprüft und aktualisiert?

Ø Existiert ein geregelter und/oder automatisierter Prozess zum Aufspielen von Updates, Patches und 

Servicepacks zur Schließung von Sicherheitslücken (Patch-Management)

Ø Existieren Prozesse, wie Backups zu erstellen und aufzubewahren sind?

Ø Werden sporadisch (mindestens 1 x p.a.) Wiederherstellungstests von Backups durchgeführt?

VORAUSSETZUNG FÜR 
VERSICHERBARKEIT
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Versicherungsschutz kann bei bis zu zwei mit „nein“ beantworteten Fragen gewährt werden, wenn die 
entsprechenden Auflagen innerhalb von 3 Monaten erfüllt werden.
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